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Juhqtt: KönigreichBayern: Satzungen der k. Musik-Schulein Würzburg Vom 21. August1877. (Fortsetzung.) —- KönigreichPreußen:
Ministerial-Erlaß, die gegenseitige Anerkennung der Prüfungszeugmffeder Lehrerinnenin Preußen»undin Sachsen-Koburg-Gotha betreffend. Vom 26. Sep-
tember 1877. —- Verfiigung der Königlichen Regierung zu Koblenz,Schulzuchtbei Vergehen der Stchulkinderaußerhalb der Schule betreffend. Vom 5. Fe-
bruar 1877. —- Verfiigung der KöniglichenRegierung zu Minden, die Forderung des »Turnunterrichtesin Mädchenschulenbetreffend. Vorn 18. November
1876. —- Verfügung der KöniglicheuRegierung zu Minden, die Anlegung und Fortführung der Schiilchronik betreffend. Born 21. Juli 1877. —- An-

zeigen. —-

KönigreichBayern. für dieselben obligatorischen Musikfächernwird unter

« » Beiziehung der betreffenden Lehrer der k. Musitschule
. k- l W bu .

,Satzungen dBrouktXuglugSusltmlåsz
Urz rg

bei der Aufnahme in das Seminar selbst erhoben.

(Fortfetzung aus Nr. 42, Spalte 648.)
»

Vor thTekAufnahmein die Ubrigennicht obliga-
V. Verhältniss der k. Musikschule zu der k. Universi- WisngFachexBhijetlsich auch

diefSchnllehrer-Semi-»
·

- d k· S Um ker,
nari en einer ru ung zu unterwer en.

'

,

tat, der k· Studien

Agstejnlthlth
dem ch h

. Jn. der Regel kann denselben außer den obligato-

§ 26 Die Angehörigender k. Universität der k. Stu-

»

nschen Fächern der Besuch UUV eitles Lehkfaches gestat-
tet werden nnd darf der Austritt aus diesem einmal

gewähltenLehrfache im Laufe des Schuljahres nur in

Folge von Krankheit und Beibringung eines ärztlichen
Zeugnisses erfolgen.

dienanstalt und des k. Schullehrerseminars erhalten an der k.

Musikschuleunentgeltlichen Unterricht in jenen Fächern,welche
dortselbst gelehrt werden, vorbehaltlich anderweitiger Anordnun-

gen des k. Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und
. .

« 5) Der Stundenplan für den Unterricht der Zöglinge der

Tkthgxselegenhmem
nach Maßgabe der nachstehenden Besinn«

Studienanstaltund»des k. SchultehrewSeminarswird

1) Der Musikanterricht wird den Angehörigen dieser An-
im Einvernehmen mit den Vorständen dieser Anstalt

statt iu den Lokalitäten der k. Musikschuieertheilt, doch festgestellt-

können Angehörige der k. Studienanstalt und des k. 6) An Der SchlußprüfmlgUnd den Produktionen der MU-

Schullehrer-Seminars in einzelnenFächern in ihren be- sikschule haben sich die Angehörigender Eingangs ge-

zügljchenAnstalten auf Grund eines zwischen den be, nannten drei Anstalten in derselben Weise zu betheili-
treffenden Anstaltsvorständen getroffenen Uebereinkom- : gen- Wie die Übrigen Schüler der MUsikfchUle-Und hat
mens Unterricht erhalten. Für den Unterricht im Kla-

vierspiele haben die Studirenden der Universität und

sich zu diesem Zwecke der Direktor der k. Musikschule
mit den betreffenden Anstalts-Vorständen rechtzeitigzu

die Studienschiiler, wenn sie an demselben Theil neh- beUehMeU·

men, dasselbeHonorar zu entrichten, wie alle übrigen 7) Den Angehörigen der k. Universität, der k. Studien-

Schüler der k. Musikschule. , anstalt, sowie des k. Schullehrer-Seminars — letzteren
2) Die Anmeldung der Angehörigen der k. Studienanstalt, jedoch nur in Bezug auf die fakultativen Fächer —- stellt

sowie des Schullehrerseminars geschieht durch die Vor-
I

die k. Musikschule bei ihrem Abgange Von der Anstalt
stände dieser Anstalten selbst. Die Studirenden der auf Verlangen Zeugnisse über ihre Qualifikation und

Universität haben sich mit Beginn ihrer Kollegien per- das Ergebniß des genossenen Unterrichtes nach dem

sönlich zur Ausnahme zu melden. Formulare Beilage IV. aus. Außerdemwird den be-

Fiir die Anmeldung derselben gelten die gleichenBe- treffenden Anstaltsvorständen am Schlusse des Jahres
stiminungen, welche durch §. 2 und Z der Satzungen über die Leistungen der Schüler genaue Mittheilung
für die Studirenden an den k. bayer. Universitäten « gemacht. .

festgesetztsind. 8) Etwaige Differenzen zwischen der k. Musikschule einer-

3s Die Angehörigender k. Universität und der k. Studien- und der Studienanstalt oder dem Schullehrerseminare
Anstalt haben sich, wenn sie Unterricht in der Musik- andererseits werden durch die k. Kreisregierung beschieden.
schule erhalten wollen, vor ihrer Zulassung einer Prü- 9) Für die Zeit, während welcher die Angehörigen der

sung zu unterwerfen, deren Ergebniß über ihre Zulaf- Eingangs erwähnten drei Unterrichts-Anstalten an dem

fUUg zu dem Unterrichte in dem gewählten Fache ent- Unterrichte in der k. Musikschule Antheil nehmen, mi-

scheidet. terliegen sie den schulordnungsmäßigenBestimmungen
4) Die Befähigungder Schullehrer-Seminaristen in den und einschlägigenDisziplinarvorschristen dieser Anstalt.
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Von Disziplinar-Uebertretungen der Schüler ge-

nannter Anstalten und deren Bestrafung ist den betref-

fenden Anstaltsvorständen Nachricht zu geben.

Beilage I.

KöniglicheMusikschule in Würzburg.

Schluß-Zeugniß.

aus . . . . . . . geboren den . . . . . . 18

hat die k. Musikschulevom . . bis . . . . .

während . Jahrgänge besuchtund den vorschriftsmäßigen

vollständigenUnterricht in den untenbezeichnetenLehrgegenstän-
den genossen.

Bei . . Fähigkeitenund sittlichen

Verhalten hat d . selbe in den einzelnenLehrgegenständennach-
stehende Zensuren sich erworben:

«

; Fort-
Flelß schritt.

Bemerkungen

Spezialfach:

Bedeutung der Zensurzisserin Fleiß und Fortschritten:
I. = sehr groß, sehr gut, II.= groß, gut, 111.= hinlänglich,
mittelmäßig,IV.= wenig, gering.
«Wiirzburg,«den . . . . . 18 .

Der k. Direktor: -(L.,s.) Die Spezialfachlehrer:

Beilage11.

KöniglicheMusikschulein Würzburg.

Jahres-Zeugniß.
. .

«

aus . . . . . . .

hat die k. Musikschulevom

......bis ..besuchtundbei....
Fähigkeitenund . . sittlichen Verhalten nachstehende
Zensuren in den einzelnenLehrgegenständensich erworben:

. Fort-
Flelß

schritt.

geboren den -. . . . .·18

Bemerkungen

Spezialfach:

Preußen: Anerkenn.d.Lehrerin.-Prüfungszeugnisse.V.20.Septbr.1877· 660

Bedeutung der Zensurziffernin Fleiß und Fortschritten:
I.= sehr groß, sehr gut, Il. = groß, gut, 111.= hinlänglich,
mittelmäßig,lv.= wenig, gering.
Würzburg,den . . . . . 18 .

Der k. Direktor-: (L. s.) Die Spezialfachlehrer:

Beilage III.

KöniglicheMusikschule iu Würzburg.

Frequenz-Zeugniß.

aus . . . . . . geboren den 18 . hat
die k. Musikschuleim . . Jahrgange während . . Quartale

Vom . bis besucht und bei

. Fähigkeitenund sittlichen Ver-

halten nachstehendeZensuren in den einzelnenLehrgegenständen
sich erworben:

Fort-
Fleiß. schritt Bemerkungen

Spezialfach:

Bedeutung der Zensurzisfernin Fleiß und Fortschritten:
I.= sehr groß, sehr gut, Il.= groß, gut, 111.= hinlänglich,

mittelmäßig,1V.= wenig, gering.
Würzburg,den . . . . . 18

Der k. Direktor: (L. s.) Die Spezialfachlehrer:

Beilage 1V.

KöniglicheMusikschule in Würzburg.

wird hiermit auf dessen besonderen Wunsch bestätigt, daß der-

selbe als
Hospitant

Vom...·.....bis
in der k. Musikschuleam . . . . . .

Unterrichte Theil genommen hat und bei

. . . Fortschritte machte.
Würzburg,den .

Der k. Direktor:

. Fleiße

. 18

(L. s.) Der Fachlehrer:

(Schcußforgt.)

« . . · · « ·

a

Königreichpreußen
Ministerial-Erlaß, die gegenseitige Anerkennungder Prüfungs-
zeugnisse der Lehrer-innen in Preußen und in Sachsen-Koburg-

Gotha betreffend. Vom 26. September 1877.

Berlin, den 26. September 1877.

Mit dem HerzogL sächsischenStaats-Ministerium zu Gotha

habe ich ein Uebereinkommen dahin getroffen, daß die im
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KönigreichePreußen auf Grund der Prüfungsordnung für Leh-
rerinnen vom 24. April 1874 ausgestellten Besähigungszeug-

nisse auch in den HerzogthümernKoburg und Gotha als gil-

tig anerkannt, somit deren Jnhaberinnen zum Schuldienste in

diesen Herzogthümernzugelassenwerden — und daß diejenigen
Schulamts-Bewerberinnen, welche an dem LehrerinnensSemi-
nar zu Gotha auf Grund der Von dem Herzoglichen Staats-

Ministerium daselbst unter dem 21. Juli 1877 genehmigten
Prüfungsordnung für dieses Seminar das Zeugniß der Befä-

higung zu Lehrerinnen-Stellen an Volksschulen, sowie an mitt-

leren und höherenMädchenschulen,erlangt haben, auch im Kö-

nigreiche Preußen die Anstellungsfähigkeiterhalten. Die Kö-

niglicheRegierung 2c. setzeich hiervon zur Beachtung und wei-

teren Veranlassung in Kenntniß.

Der Minister der geistlichen,Unterrichts- und

Mediziual - Angelegenheiten.
Jm Auftrage: Greifs.

die KöniglichtelnRegierungeu, das König-
liche Provinzial-Schulkollegium hier, die

KöniglichenKonsistorien in der Provinz
Hanuover und den KöniglichenOber-

Kirchenrath zu Rordhorn.

s

Abschrifterhält das KöniglicheProvinziaI-Schu1kouegium
zur Beachtung und weiteren Veranlassung.

Jm Auftrage: Greifs.
An

vie KöniglichenProvinzialsSchulkollegiem
l

Verfügung der KöniglichenRegierung zu Koblenz, die Schulzucht
bei Vergehen der Schulkinder außerhalbder Schule betreffend.

Vom 5. Februar 1877.

» Koblenz, den 5. Februar 1877.

Aus den Bericht vom 10. v. M., betreffend die Verpflich-
tung der Lehrer zur Aufsichtsführung über das Verhalten der

Schulkinder auch außerhalb der Schule, eröffnen wir Ihnen
hierdurch Folgendes:

Wie durch frühereEntscheidungen des KöniglichenGerichts-
hofes für Kompetenz-Konfliktedas Recht der Schule, respk der

Lehrer zur entsprechenden disziplinarischen Ahndung der von

den Schulkindern außerhalb der Schule begangenen Ungezo-
genheiten und Gesetzesübertretungenanerkannt ist, so ist durch
das Reskript des Herrn Ministers der geistlichen2c. Angelegen-
heiten vom 28. März 1872 ausdrücklichausgesprochen, daß
die Schule den Beruf hat, derartige Handlungen der Kinder

nach der ihr zustehenden Disziplinargewalt in einer den Zwet-
ken der Erziehung entsprechenden Weise zu ahnden. Die Ver-

pflichtung der Lehrer, durch Aufsichtsführungund anderweit

hierzu mitzuwirken, unterliegt daher keinem Zweifel.
Dabei sind jedoch nach Maßgabe des allegirten und des

weiteren Ministerial-Refkripts vom 9. März 1874 folgende Ge-

sichtspunktezu beachten:
1) Die Untersuchung und eventuelle Bestrafung solcherUn-

gezogenheiten und Vergehungen ist in der Regel nicht außer-
halb der Schule, sondern in derselben vorzunehmen.

2) Jst zur Feststellungdes Thatbestandes die Vernehmung
von noch anderen Personen als Schulkindern nothwendig, so
ist erforderlichenFalles die Polizeibehörde,welche sich dem nicht
entziehen wird, um dieselbe zu ersuchen.

3) Wenn eine vorherige Anzeige an die Eltern der betref-
fenden Schulkinder resp.· an deren Stellvertreter unthunlich,
oder wenn deren Mitwirkung nicht zu erreichen ist, so hat der

Lehrer auch ohne solche, und ohne vor etwaigen Konflikten mit

denselben zurückzuschrecken,die vorher festgestelltenUngezogen-
heiten und Vergehungen von Schulkindern unter Jnnehaltung
der für die Handhabung der Schulzncht vorgeschriebenenGren-

zen zu ahnden.
4) Jm Allgemeinen aber ist davon auszugehen, daß die

Eltern, resp. deren Stellvertreter zunächstund zumeist verpflich-«
tet sind, solchen Ungezogenheitenund Vergehungen ihrer Kin-

der erziehlichentgegenzuwirken. Der Lehrer hat daher, wenn

er solche bemerkt und festgestellthat, in der Regel zunächstje-
nen davon Anzeige zu machen, sie zur angemessenenBestrafung
aufzufordern und nur, wenn sie zu derselben nicht im Stande

oder nicht bereit sind, selbst sie vorzunehmen.
Hiernach wollen Sie vorkommenden Falles verfahren und

sofern dazu Veranlassung vorliegt, sämmtlicheLehrer Jhrer Jn-
spektion in den nächstenKonserenz-Versammlungenmit Anwei-

sung versehen.
An

den Herrn Kreis-Schulinspektor N. zu N-

Abschrift zur Kenntnißnahmeund gleichmäßigenBeachtung.
KöniglicheRegierung, Abtheilung des Innern.
An

sämmtlicheHerren Kreis- Schulin-
spektoren, sämmtliche Königliche
Landraths-Aemter 2c.

Verfügung der Königl. Regierung zu Minden, die Förderung
des Turnunterrichtes in Mädchenschulenbetreffend.

Vom 18. November 1876.

Minden, den 18. November 1876.

Aus den in Folge unserer Verfügung vom 16. Oktober

pr. (Nr. 1540 M. N. 1.) erstatteten Berichten haben wir erse-
hen, daß in den städtischenTöchterschulenzu Minden und

Bielefeld, sowie in den Privat-Töchterschulen zu Gütersloh
und zu Paderborn (Schule der französischenNonnen)Turn-

unterricht ertheilt wird, und auch in anderen Schulen der Ver-

such gemacht ist· Die Wichtigkeit des Turnens für Mädchen
kann schon aus gesundheitlichenRücksichtennicht bezweifeltwer-

den, und wenn auch die weibliche Jugend der Landschulen ei-

nes solchenKräftigungsmittelsweniger bedarf, so sind die Mäd-

chen der Stadtfchulen, besonders der höherenTöchterschulenfür
diesen Unterricht um so mehr in Betracht zu nehmen. Am

zweckmäßigstenwird der Turnunterricht für Mädchen allerdings
durch geprüfteTurnlehrerinnen ertheilt werden ,"auf deren An-

stellung, wo es irgend geht, hingewirkt werden muß. Aber

auch Turnlehrer werden bei diesem Unterrichte verwandt wer-

den können, sofern darauf gehalten wird, daß —- wie sich von

selbst versteht — alle Uebungen ausgeschlossenwerden, welche
irgend gegen die Dezenz verstoßenkönnten. Der Unterricht hat
sich in solchem Falle auf Frei- und Qrdnungsübungen, sowie
auf passende Turnspiele zu beschränken.Wo eine Lehrerin den

Turnunterricht ertheilt, können Geräthübungen(unter sorgfäl-
tiger Berücksichtigungdes Kräftezustandesder Mädchen) zuge-
lassen werden, in welchem Falle aber auch auf Beschaffung von

schicklichenTurnanzügen zu halten ist,
Nach diesen Gesichtspunkten wollen Ew. 2c. Sich die Pflege

des Turnunterrichtes für die Mädchen befohlen sein lassen und

jährlich bei Einreichung der Schulrevisionsberichte darüber an

uns berichten.
«

KöniglicheRegierung, Abtheilung des Innern.
An

sämmtlicheevangelische und kotbe-
lischeHerren Schuliuspektoren.
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Verfügung der KöniglichenRegierung zu Minden, die Anlegung
und Fortführung der Schulchronik betreffend.

Vom 21. Juli 1877.

Minden, den 21. Juli 1877.

Was die nach §. 10 der Allgemeinen Bestimmungen vom

«15. Oktober 1872 Von dem Lehrer zu führendeSchulchronik be-

trifft, so bemerken wir über deren Einrichtung nach Einsicht der

Berichteder Herren Schulinspektoren Folgendes:
Es kann nicht im Interesse der Sache liegen, für die Chro-

nik ein bestimmt innezuhaltendes Schema vorzuschreiben, weil

dadurch leicht, was an Uebersichtlichkeitgewonnen wird, an

lebendiger und ungekünstelterDarstellung verloren geht; am

wenigsten dürfte sich eine nach den verschiedenen Materien ru-

brizirte tabellarische Form empfehlen. Das Natürlichsteist eine

chronologischeDarstellung, wie man sie ja allgemein in Chro-
niken findet, und wie sie auch bereits in vielen Schulchroniken
diesseits beliebt worden ist«

Das schließtübrigens eine gewisseEintheilung nach Haupt-
abschnitten nicht aus, und wir möchten daher eine Vertheilung
des Stoffes in nachstehende Kapitel vorschlagen:

«

Abschnitt I.

Kapitel 1. Der Ort. Gründung und Lage des Ortes und

Ableitung seines Namens, wobei neben den geschichtlichenNach-

richten auch fagenhafte Ueberlieferungen zu berücksichtigensind.
— Gutsherrschaft —- Umfang —- Seelenzahl —- Beschäftigung
der Bewohner —- kirchliche und politische Verhältnisse in da-

maliger Zeit —- bemerkenswerthe Oertlichkeiten und Ereignisse
—- Alterthümer und dergleichen.

Kapitel II. Geschichteder Fortentwickelung des Ortes nach
den vorhin bezeichneten Gesichtspunkten.

Kapitel Ill. GegenwärtigerZustand u. s. -w.

-

Abschnitt Il.

Kapitel I. Die Schule. Gründung der Schule — Schul-
patronat. — Erster Umfang der Schule —- anfänglicherSchul-
betrieb und Schulbesuch — die ersten Lehrer und deren Ver-

hältnisse —- Einkommen der Stelle —- Nebenämter — Schul-
inspektor — Merkwürdiges aus erster Zeit.

«

Kapitel II. Weiterentwickelung der Schule —- Neubauten

oder sonstige bauliche Veränderungen— Vermehrung des Jn-
ventars und der Utensilien — Schulvermögen —- Schulfeste .——

Angabe der Lehrer resp. Lehrerinnen.
Kapitel Ill. GegenwärtigerZustand und Umfang der

Schule —- Angabe der Lehrer —- Zahl der Schiiler — Schulbesuch
— Schulvorsteher —- Schulinspektor. Besuche von Schuloberen
u. s. w. — Förderlicheund störende Ereignisse u. s. w.

Die Chronik ist von dem l. Lehrer (resp. dem alleinstehen-
den) oder der ersten Lehrerin zu führen; die Darstellung muß
schlicht und einfach sein, und wird es sichempfehlen, wenn das

Niedergeschriebenevon Zeit zu Zeit dem Schulvorstande vorge-
lesen wird, weil dadurch einmal manche schätzbareErgänzung
gewonnen werden dürfte und auch das Interesse an dem hei-
mathlichen Orte und seiner Schule gewecktund gefördertwird.

Die Beschaffung eines für diese Aufzeichnungen geeigneten
und dauerhaft gebundenen Buches geschieht auf Kosten der

Schulkasse.
Hiernach wollen Euer Hochehrwürden(Wohlgeboren) die

Lehrer durch die Schulvorstände mit Anweisung versehen, zu

welchem Ende die nöthigen Exemplare dieser Verfügung bei-

folgen, und die Sache Selbst im Auge behalten, damit baldigst

Anzeigen. 664

in allen Schulen das Erforderliche geschieht. Jnsonderheit darf

nicht durch das Sammeln älterer Nachrichten die Eintragung
der laufenden verzögert werden.

KöniglicheRegierung, Abtheilung des Innern.
A

sämmtlicheHerren Kreisschulinspektoren.

Die »Der-Wehe Schulzeitung",
Central-Organ für ganz Deutschland, herausgegeben von

Fr. Eduard Keller,

enthält in Nr. 42: Amtliches. Leitartikel: Bericht über die 12. Ge-

neralversammlung des Pestalozzivereins und 4. Generalversammlung des Leb-
rervereins der Provinz Sachsen zu Halle a. S. am Z. und 3. Oktober. Die

Generalversammlun des allg. gothaischenLehrervereins. Korresponden-
zen: Berlin (Reffortverhältniffe.Zur finanziellen Seite des Unterrichtsm-
setzes. Schließung der Schulen bei ansteckendenKrankheiten. Neue Semina-
rien); Breslau (Schlesischer Pestalozzi-Verein); Aus Oberschlesien (Fer1en-
ordnung); Elsterwerda (Seminar-Priifungeu); Wunstorf (1. Prüfung. Prü-
parandenanstalt); Dortmund (34. MärkischesLehrer-Gesangfest); Maiuz (D1·e
Altkatholiken und die Schule); Zivickan (Lehrerkonferenz. Besingen der Let-

chen); Braunschweig (Landes-Lehrerversammlung. Pestalozziverein. Abt-Ju-
biläum); Aus Thüringen (Gegenseitige Durchführung der Schulpflicht); Aus

Sachsen-Weimar (KörperlicheZüchtigung); Gera (Landeslehrerversammlung.
Wahlfchlacht). Berliner Nachrichten. Bermischtes: Bezeichnung der

Maße und Gemächte Bleistifte. Ein Hurrah in der Kirche. Striegau. Die

Sterbekasse für die Lehrer der Prov. Preußen. Todtenschau. Vakante

Lehrerstellen. Anzeigen. —

Durch Unterzeichneten ist zu beziehen:
·

Saegert, C. W» Geb- Netz-Rath und Generalinsvektor des

Taubstummenwesenst ·

Das Taubstummenbildunggwesenm preußeu
Heftiund2. . . . . . 2M.50Pf.
»

3 (Normal-Lehrplan) . . 1
»

50
,,

.

— — Sprachtafeln zum Sprachunterrirhte der Gaul-stummen
2. Auflage; elegant kartonnirt . 1 M. 20 Pf.

» »Auf10 E pl. 1 Freiexemplar.
—- —— Materialien zum cZurachunterrtrhteder Tauvstummen

2. Auflage; elegant kartonmrt . 1 M. 20 Pf.
·

Auf 10 Expl. 1 Freiexemplar.
·

Gegen Einsendung des Betrages erfolgt poftfrete Zufendung.
Paul Lange,

[120] Berlin NW., Friedrichftr. 103.

F Beste Bezugsqnellefür Lehrmittell U

Berliner Lehrmittelanstalt
I. Bischof, Berlin M., Oranienburger Straße 75.

(Von allen Schulautoritätenempfohlen!)
Fabrik und größtesLager nur mustergiltiger Lehrmittel für alle

. Disziplinen.
PhysikalischeApparate gediegensterKonstruktion sehr billig.

Jllustrirter Katalog gratis. [1211

·
Empfehle meine Weine, unter Garantie für deren Reinheit: Rotb-

wemzu 90 und ·80Pf. und Ahrblümcbenzu 1 M., Wetßwem zu 60 Pf.
pr. Liter m Gebmden von 18 und 36 Liter an.

«

P. Becher-, Lehrer m Altenabr (Krees Ahrweiler).

illustkjrte Ausgabe-»
kaut-. allen Kranken mit Recht

als ein vortrefflichen popnlnirsmcclit
einige-has Werk empfohlen werd-an. —-

vorräthig in allen Buchhsndlungetx [123]

Dieser Nummer ist von dem KöniglichenUniversi-
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